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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Gemeinderat Klostermansfeld 11.12.2025 
 
 

Neufassung der Satzung über die Sondernutzung an 
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten der Gemeinde 
Klostermansfeld 
 
Beschlussbegründung: 
 
Rechtsgrundlagen:  
- §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz LSA, 
- Straßengesetz LSA 
- Bundesfernstraßengesetz 
 
Die bisherige Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten der 
Gemeinde Klostermansfeld einschließlich deren 1. Änderung wurde nach den Vorgaben der 
Gemeinde überarbeitet.  
 
Künftig ist die Plakatierung ausschließlich an 2 festgelegten Standorten gestattet. Für genehmigte 
Plakatierungen werden temporär durch die Gemeinde Vorrichtungen (Bauzäune) aufgestellt.  
Das Plakatieren an Straßenbeleuchtungsanlagen wird mehr gestattet. 
Gleichzeitig wurde die Anzahl der bisherigen Doppelplakate an die Standortzahl angepasst.  
 
Des Weiteren wurden Regelungen zur Gebührenbefreiung bei Wahlplakatierung sowie zur Erhebung 
von Verwaltungsgebühren redaktionell unter II. Gebühren verschoben. 
 
Die Zustimmung der Straßenbaubehörden zur Neufassung der Satzung wurde beantragt. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld beschließt die Satzung über die 
Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten der Gemeinde Klostermansfeld. 

 
 
 
 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 
 finanzielle Auswirkungen     keine finanziellen Auswirkungen 

 

 
Ertrag 
 

 
EUR 
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 
 

 
EUR 
 

 
Auszahlungen 
 

 
EUR 
 

 
 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
 
 

Kostenstelle/ Konto 
 
 

EUR 
 
 

           EUR 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen 

 

Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/ 
 Auszahlungseinsparung 
 
 

 Mehrerträge /  
 Mehreinzahlungen 
 
 

Jährliche Folgekosten: Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 
 

 ja  nein 
 

Bemerkungen 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich die zu erhebenden Sondernutzungsgebühren durch Änderung 
der Anzahl der Plakate sowie der Standorte verändert. Die finanziellen Auswirkungen können derzeit 
nicht beziffert werden, da die Höhe der Gebühren davon abhängt wie viele Anträge zu den 
veränderten Bedingungen gestellt werden. 
 

 
 
 
Anlagen: 
 
- Satzungsentwurf 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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